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Ablaufschema – Anforderungen an Absturzsicherungen 
gemäß Punkt 4.2 der OIB-Richtlinie 4 

Ausführung der Absturzsicherung 

Höhe der Absturzsicherung 

Schutz vor Abstürzen 

(siehe Pkt. 4.2.1) 

Schutz vor Durchschlüpfen 

(siehe Pkt. 4.2.4) (**) 

Schutz vor Hochklettern 

(siehe Pkt. 4.2.3) (**) 

Bestimmung der 
Standfläche: 
Siehe OIB–Richtlinien – 
Begriffsbestimmungen 
Tiefe ≥ 15 cm 
Höhe ≤ 60 cm 

Höhe der 
Absturzsicherung 
H = 1,00 m / 1,10 m 

über Standfläche (*) 

1. Schritt

2. Schritt

Maßnahmen zum Erschweren des Hochkletterns 

zwischen 15 cm bis 60 cm über Standfläche 

Lichte Öffnung ≤ 12 cm 
und 

Würfel mit Kantenlänge ≤ 12 cm/ ≤ 7,5 cm 

(*) zulässige Abminderung siehe Punkt 4.2.1 

(**) zulässige Abweichungen siehe Punkt 4.2.5 




